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Gemeinde Satow 

Bebauungsplan Nr. 40 “Wohnbebauung am Weg nach Wokrent“ 

Anlage zur Behördenbeteiligung  

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

A.    Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          01 Amt für Raumordnung und Landesplanung 17.12.2019 

15.02.2021 
       

02 Landkreis Rostock 19.11.2019 

30.03.2021 
  x x    

03 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 

Umwelt Mittleres Mecklenburg 
08.03.2021   x x    

04      Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
01.02.2021   x    x 

05 Straßenbauamt Stralsund Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

06 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

Mecklenburg-Vorpommern 

Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

07 Landesamt für innere Verwaltung 

Mecklenburg-Vorpommern  

Amt für Geoinformation und 

Vermessungswesen 

01.02.2021  x     

x 

 

 



Beteiligung Gemeinde Satow – Bebauungsplan Nr. 40 „Wohnbebauung am Weg nach Wokrent“ 

 2 / 3 10.02.2022 

Nr. Behörde / Amt 
Schreiben 

vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt zur Kenntnis 

genommen 

Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

          08 edis Netz GmbH Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

09 Deutsche Telekom AG 02.02.2021  x     x 

10 Zweckverband "Kühlung" 01.03.2021   x    x 

11 Stadtwerke Rostock AG 

HA Gas, Sitz HKW Marienehe 
08.02.2021   x    x 

12 Wasser- und Bodenverband "Warnow-Beke"  08.02.2021  x     x 

13 Landesforst  Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

14 Amt für Straßenbau und Verkehr, 

Außenstelle Bad Doberan 
18.03.2021   x x    

15 Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde 23.03.2021   x x    

16 Umweltamt, Untere Wasserbehörde 10.02.2021  x     x 

17 Umweltamt, Untere 

Immissionsschutzbehörde 
26.02.2021  x     x 

 

 

B.    Nachbargemeinden 

Nr. Nachbargemeinde 
Schreiben 

Vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

N1 Stadt Kröpelin 03.03.2021  x     x 
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N2 Gemeinde Retschow 18.02.2021  x     x 

N3 Gemeinde Hohenfelde Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N4 Gemeinde Bartenshagen-Parkentin Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N5 Gemeinde Stäbelow 16.03.2021  x     x 

N6 Gemeinde Ziesendorf 16.03.2021  x     x 

N7 Gemeinde Bröbberow Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

N8 Gemeinde Klein Belitz 22.02.2021  x     x 

N9 Gemeinde Jürgenshagen 15.02.2021  x     x 

N10 Gemeinde Passee 10.03.2021  x     x 

N11 Gemeinde Carinerland Keine 

Stellungnahme 

abgegeben 

       

 

C.    Öffentlichkeit  

Nr. Öffentlichkeit 
Schreiben 

Vom 

Inhalt 

 

berücksichtigt 

zur Kenntnis 

genommen 
Anregung/ 

Bemerkungen 

keine  

Anregung 

Hinweise ja nein teilweise 

Ö1 Stefan Dähn 01.03.2021   x   x  

Ö2 Fam. Kerstin und Lutz Rugenstein 07.03.2021   x   x  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme im Rahmen der Planungsanzeige. 

Diese Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. Es wird je-

doch auf einzelne Aspekte (kursiv geschrieben) hingewiesen.  

Es folgte im Jahr 2021 eine weitere Stellungnahme zum Ent-

wurf des Bebauungsplanes, die nachfolgend in der Dokumenta-

tion enthalten ist. 

1. Planungsinhalt 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist für 

das Plangebiet Wohnbaufläche dargestellt. 

 

2. Erfordernisse der Raumordnung 

Für die Planung sind die Erfordernisse der Raumordnung gemäß 

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 

(LEP-LVO M-V vom 27. Mai 2016) und Regionalem Raument-

wicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP 

MMR-LVO M-V vom 22. August 2011) zu beachten bzw. zu 

berücksichtigen.  

Satow ist im RREP als Grundzentrum festgelegt und gemäß 

RREP-Programmsatz G 4.1 (4) Endpunkt der Siedlungsachse 

Rostock — Satow.  

Die Gesamtkarte des LEP und die RREP-Grundkarte der räumli-

chen Ordnung weisen die Gemeinde als Vorbehaltsgebiet Land-

wirtschaft entsprechend LEP-/RREP Programmsatz 4.5 (3)/G 

3.1.4 (1) sowie Vorbehaltsgebiet Tourismus entsprechend LEP-

/RREP-Programmsatz 4.6 (4)/G 3.1.3 (1)/(4) (RREP: Tourismus-

entwicklungsraum) aus. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter zu 2. 

Als Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind bei der vorlie-

genden Planung vor allem die LEP-Programmsätze 4.1 (1), Bau-

flächen reduzieren, Z 4.1 (5), Vorrang der Innenentwicklung, 

und Z 4.1 (6), Vermeidung von Zersiedlung, sowie die RREP-

Programmsätze Z 3.2.2 (1), Grundzentren, Z 4.1 {3), Innen- 

vor Außenentwicklung, und G 4.1 (1), Siedlungsentwicklung, 

zu beachten bzw. zu berücksichtigen.  

Die Aufgaben Zentraler Orte sind im LEP-Kapitel 3.2 festgelegt. 

 

3. Beurteilung 

Es wird mitgeteilt: 

Bei der mit dem Bebauungsplan Nr. 40 „Wohnbebauung am Weg 

nach Wokrent“ der Gemeinde Satow im Gemeindehauptort vor-

zubereitende Wohnbaufläche handelt es sich um eine aus landes- 

und regionalplanerischer Sicht geringfügige Flächenarrondierung.  

Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm, Programmsatz Z 4.2 

(1), und RREP MM/R, Programmsatz G 4.1 (1), ist die Wohnbau-

flächenentwicklung auf die Zentralen Orte in ihrer überörtlichen 

Bündelungsfunktion und als Schwerpunkte der Siedlungsentwick-

lung entsprechend LEP M-V, Programmsatz 4.1 (2), zu konzent-

rieren.  

Die beabsichtigte Planung erfüllt die vorgenannten raumordneri-

schen Anforderungen hinsichtlich der Konzentration auf Satow in 

seiner zentralörtlichen Funktion und einer damit einhergehenden 

nachhaltigen Nutzung vorhandener sozialer, kultureller, sportli-

cher, wirtschaftlicher und technischer Infrastrukturen (Versor-

gungs-, Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen, ÖPNV usw.).  

Angesichts der in der jüngsten Vergangenheit vermehrt angezeig-

ten Planungen der Gemeinde Satow für größere Wohnbauflächen 

teilt das Amt für Raumordnung und Landesplanung Region 

Rostock jedoch die Bedenken des Landkreises hinsichtlich des 

Bedarfs nach einer zusätzlichen Wohnbaufläche im bisherigen 

Außenbereich, die noch dazu den vorhandenen natürlichen Orts-

abschluss überschreiten würde.  
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Eine nachvollziehbare städtebauliche Begründung ist dafür er-

kennbar nicht gegeben, zumal auch der benachbarte Bebauungs-

plan Nr. 12 „Wohnanlage Sonnenblick“ entsprechend Luftbild-

auswertung bislang unbebaut ist.  

Antwort: Die Bauflächen im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 12 

sind zwischenzeitlich genutzt durch Bebauung mehrerer Häuser. 

Der B-Plan Nr. 40 setzt diese Bebauung nach Osten hin fort und 

vollendet die geringfügige Abrundung der Ortslage an dieser 

Stelle. Eine Eingrünung zur offenen Landschaft ist vorgesehen, 

so dass der Ortsrand gefasst werden wird. 

 

Es wird außerdem zu bedenken gegeben, dass die Bebauung des 

Ortsteils Satow bei Umsetzung des jetzt in Aussicht genomme-

nen B-Plans dichter als bisher an das Eignungsgebiet/Vorrangge-

biet für Windenergieanlagen 33/45 „Jürgenshagen“ (RREP MM/R 

2011/Fortschreibung des RREP-Kapitels 6.5 — Energie ein-

schließlich Windenergie — Entwurf zum dritten Beteiligungsver-

fahren (Stand: November 2018), Programmsatz Z 6.5 (1)) heran-

rücken und damit sogar die 1.000 m Schutzabstand (s. Begrün-

dungsteil zum Programmsatz) unterschreiten würde.  

Antwort: Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt das 

Plangebiet als Baufläche dar. Das war bei der Ausweisung der 

WEG zu beachten. Mit der Nutzung dieser Wohnbaufläche rückt 

die Bebauung nur um wenige Meter an die WKA heran, ver-

gleichsweise liegen analoge Bedingungen vor, wie bei der be-

nachbarten Bebauung, die teilweise auch erst in den letzten Jah-

ren entstanden ist. 

Die Gemeinde setzt ihren Flächennutzungsplan um. Es werden 

potenzielle, bereits langfristig für eine Bebauung vorgesehene 

Flächen, nunmehr genutzt. 

Bezüglich einer möglichen Betroffenheit von landwirtschaftlichen 

Flächen mit einer Wertzahl ≥ 50 durch die neue Wohnbaufläche 

ist keine Raumbedeutsamkeit zu erwarten, da diese deutlich un-

ter 5 ha Flächengröße liegt.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes 

Die Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. 

 

Es liegt hier die landesplanerische Stellungnahme vom 

15.02.2021 zum Entwurf des Bebauungsplanes vor. Die Stel-

lungnahme bezieht sich also vergleichsweise zu der vom 

17.12.2019 auf Planungsunterlagen, die weiter durchgearbeitet 

wurden als die, die zur Planungsanzeige vorgelegen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planungsinhalt 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist für 

das Plangebiet Wohnbaufläche dargestellt, womit dem Entwick-

lungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB entsprochen wird. 
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Lfd. 

Nr. 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beurteilungsgrundlagen  

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 40 „Wohnbebauung am 

Weg nach Wokrent“ der Gemeinde Satow wird raumordne-

risch unter Zugrundelegung des Landesraumentwicklungspro-

gramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom 27. 

Mai 2016) und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 

Mittleres Mecklenburg/ Rostock (RREP MMR-LVO M-V vom 

22. August 2011) beurteilt.  

 

3. Ergebnis der Prüfung  

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 40 „Wohnbebauung am 

Weg nach Wokrent“ der Gemeinde Satow ist nach Abwägung 

aller landes- und regionalplanerischen Belange mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung vereinbar.  

Zur Begründung wird auf die Stellungnahme zur Planungsan-

zeige vom 17.12.2019 verwiesen, die weiterhin Gültigkeit be-

hält.  

Zum Umweltbericht werden aus raumordnerischer Sicht keine 

weiteren Hinweise gegeben. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme im Rahmen der Planungsanzeige. 

Diese Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. Es werden 

jedoch einzelne Aspekte (kursiv geschrieben) kommentiert.  

 

Die gemäß §17 des Landesplanungsgesetzes (LPIG) notwendige 

Planungsanzeige der Gemeinde Satow zur Aufstellung des B-

Plans Nr. 40 für die Ortslage Satow wurde vom Landkreis 

Rostock an das Amt für Raumordnung und Landesplanung Re-

gion Rostock mit folgender Kurzstellungnahme übersendet: 

In direkter Nachbarschaft befindet sich der B-Plan Nr. 12 „Wohn-

anlage Sonnenblick“, der nach Luftbildauswertung noch nicht be-

baut wurde.“  

Kommentierung: Die angesprochene Fläche ist zwischenzeitlich 

bebaut worden. 

Gleichzeitig möchte die Gemeinde Satow mit den in 2019 ange-

zeigten B-Plänen Nr. 37 und 38 größere Wohnbauflächen entwi-

ckeln, deren zeitgleiche Umsetzung von uns bereits kritisch ein-

geschätzt wurde. Ein weiterer Bedarf an Wohnbauflächen wird 

daher nicht gesehen. Die vorliegende Planung umfasst eine land-

wirtschaftlich genutzte Fläche von nur 0,2 ha, die sich in Rand-

lage befindet und den vorhandenen natürlichen Ortsabschluss 

(Baumreihe/Hecke) in den Außenbereich verschieben würde. Eine 

nachvollziehbare städtebauliche Begründung für die vorliegende 

Planung ist nicht erkennbar. 

Kommentierung: Die Gemeinde setzt mit dem Bebauungsplan 

ihre Zielsetzungen aus dem Flächennutzungsplan an diesem 

Standort nunmehr vollständig um. Es handelt sich um eine relativ 

kleine Fläche, die jedoch ein Baulandpotenzial im rechtswirksa-

men FNP darstellt. 

Der Ortsabschluss wird neu formiert, einschließlich Begrünung 

und rundet die ergänzende Bebauung am Standort südliche Son-

nenstraße ab. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

Zu 1. Es wird mitgeteilt, dass der Bebauungsplan keine Verkehrs-

fläche festsetzt und daher ein einfacher Bebauungsplan ist. 

Der Entwurf ging davon aus, dass die unmittelbar angrenzende 

öffentliche Verkehrsfläche die Erschließung sichert. Die Ver-

kehrsflächen werden im Erneuten Entwurf berücksichtigt und 

entsprechend dargestellt bzw. festgesetzt. 

Das Außenbereichsgrundstück hat die Gemeinde im rechtskräfti-

gen Flächennutzungsplan als Baufläche, W, dargestellt. Sie setzt 

diese Planungsabsicht nun in der verbindlichen Bauleitplanung 

um. Das Baulandpotenzial soll an diesem Standort genutzt wer-

den können. 

Zu 2. Die Stellungnahme vom 19.11.2019 liegt vor (s. Seite7).  

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass ein weiterer Bedarf an 

Wohnbauflächen in Satow nicht gesehen wird. 

Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Flächennutzungsplan-

verfahrens tiefgreifend und kritisch mit der Ausweisung von 

Wohnbauflächen im Gemeindegebiet auseinandergesetzt.  

Die Anzahl der Wohnbaugebiete wurde um mehr als die Hälfte 

reduziert und erstreckt sich, auf Forderung des Amtes für 

Raumordnung und Landesplanung Region Rostock, vorrangig 

auf den Hauptort Satow. 

Es wurde eine Bevölkerungsanalyse vorgenommen. Daten wur-

den erfasst und ausgewertet. Im Resultat geht die Gemeinde 

von einer wachsenden Bevölkerungsanzahl aus, bedingt durch 

die gute (infrastrukturelle) Lage zum Ballungsraum Rostock. 

Für das Planungsgebiet besteht eine explizite Planungsabsicht 

seitens des Bauherrn. 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung hat 2021 eine 

erneute Stellungnahme versandt, diesmal zum Entwurf, also ei-

ner weiter präzisierten Planungsphase. Hierin wird mitgeteilt, 

dass die Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung ver-

einbar ist. Siehe dazu in dieser Dokumentation unter Nr. 1  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

landwirtschaftlich genutzte Fläche in Ortsrandlage im Außenbe-

reich. Der natürliche Ortsabschluss verschiebt sich durch die 

vorliegende Planung in den Außenbereich. Der Planung kann 

daher nicht gefolgt werden.   

Die Gemeinde beabsichtigt den FNP umzusetzen und die darge-

stellte Wohnbaufläche verbindlich planerisch zu regeln. In die-

sem Sinne ist es eine Fortsetzung der benachbarten Bauleitpla-

nung aus dem Jahr 2014. Die Fläche ist gering und soll maxi-

mal zwei Gebäude ermöglichen. 

zu 3.  

Es wird auf die Beschaffenheit des anliegenden öffentlichen 

Weges „Weg nach Wokrent“ verwiesen. 

Er erschließt im Süden der Ortschaft Satow zwei Grundstücke. 

Er dient darüber hinaus als regionale Radwegverbindung. 

Die Sonnenstraße erschließt bereits in etwa 50 m Entfernung 

in Richtung Ortsmitte 2 Grundstücke und wird also als Erschlie-

ßungsanlage genutzt. 

Der „Weg nach Wokrent“ wird vom Einfahrtsbereich zum Flur-

stück 134/12 bis zur Einmündung in die Sonnenstraße als öf-

fentliche verkehrsberuhigte Straße im Planteil festgesetzt. Der 

Geltungsbereich wird somit vergrößert. Der Bebauungsplan re-

gelt nun die Erschließung des Grundstücks innerhalb seines 

Geltungsbereichs. 

Das Wegeflurstück 111 ist ca. 8m breit. Mit einer entsprechen-

den Ertüchtigung kann sie für die Feuerwehr befahrbar ge-

macht und ein Begegnen zweier Pkw ermöglichen. Um den Be-

bauungsplan weitergehend zu qualifizieren, wird ein für die Er-

tüchtigung geltender Straßenquerschnitt im Planteil dargestellt.  

Es wird mitgeteilt, dass keine Angaben zur medialen Anbin-

dung des Grundstücks im Plan enthalten sind; ebenso stellt er 

die Abfallentsorgung nicht sicher. 
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 Regelungen hinsichtlich der medialen Erschließung des Flur-

stücks 134/12 werden in der Begründung auf Grundlage der 

vorliegenden Stellungnahmen der Versorger aufgenommen. 

In den Bebauungsplan wird eine Fläche für das kurzfristige Ab-

stellen der Mülltonnen in die festgesetzte Verkehrsfläche/„Weg 

nach Wokrent“ an seiner Einmündung zur Sonnenstraße festge-

setzt. 

Der Bebauungsplan wird erheblich präzisiert; Verkehrsflächen 

werden festgesetzt. Die Gemeinde befolgt dadurch den Hin-

weis des Landkreises, ihn so zu gestalten, dass er die Aufga-

ben der Bauleitplanung erfüllt und seine städtebauliche Erfor-

derlichkeit erkennen lässt. 

Die Gemeinde hat sich mit dem Entwurfsbeschluss bereits zu 

dem Vorhaben bekannt. Der vorliegende Entwurf ist nun im 

Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

Die Wohnbaufläche entspricht dem Ziel der gemeindlichen Ent-

wicklung, dass diese im Flächennutzungsplan dargestellt hat. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.  

Es wird auf den Bebauungsplan der Innenentwicklung einge-

gangen. 

Aktuell ist die Wiedereinführung des §13b durch den Gesetzge-

ber zu beachten. Demnach darf das Bebauungsplanverfahren 

nach § 13b BauGB bis zum 31.12.2022 angewendet werden. 

Der Bebauungsplan kann somit im beschleunigten Verfahren 

nach § 13a BauGB aufgestellt werden. Insbesondere gilt der 

Absatz 2 Satz 1. des § 13a BauGB.  

Weiter zu 4.  

Die Gemeinde hält an der Aufstellung des Verfahrens gem. 

§13b BauGB fest und wird eine erneute Beteiligung nach § 4a 

BauGB durchführen.  

Weiter zu 5.  

Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde keine Verkehrsflächen 

festgesetzt hat und einen einfachen Bebauungsplan aufstellt. 

Das sollte in der Bezeichnung erkennbar gemacht werden. 

Die Gemeinde folgt der Empfehlung des Landkreises und stellt 

einen Bebauungsplan nach § 13b BauGB auf, in dem qualifi-

zierte Festsetzungen zu den Verkehrsflächen getroffen werden.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.  

Der Gemeinde wird empfohlen einen Nachweis der Lastauf-

nahme des Weges „Weg nach Wokrent“ für die Feuerwehr zu 

führen. Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Er wird 

bei der Ertüchtigung des Wokrenter Wegs beachtet.  

Zu 7. 

Es wird empfohlen die Festsetzung zur Geschossigkeit zu prü-

fen. 

Die Gemeinde orientiert sich an dem benachbarten B-Plan Nr. 

12 und an dem dortigen Bestand. Die Festsetzung zur Ge-

schossigkeit der Gebäude wird nicht weiterverfolgt. Stattdes-

sen wird eine maximale Traufhöhe von 8,00m über dem Ge-

lände festgesetzt. Auch diese Festsetzung erfolgt analog zum 

B-Plan Nr. 12, um hier eine Gleichbehandlung sowie gleiche 

Rahmenbedingungen für die Bebauung zu schaffen. 

Zu 8.  

Um Aussagen und Festsetzungen zur Gebäudehöhe in Bezug 

auf die Geländehöhen sowie zum Höhenbezugssystem im Be-

bauungsplan zu treffen, wurd durch ein Vermessungsbüro ein 

Lage- und Höhenplan erstellt. Die Bestandsvermessung wird 

Bestandteil des Bebauungsplan-Planteils. Die Vermessung liegt 

bereits vor. Das Grundstück weist ein West-Ost-Gefälle von 

max. 2,5 m auf. Die bestehenden Geländehöhenwerden in den 

Bebauungsplan übernommen. Sie gelten als Bezugsgelände-

höhe für die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen. 

Die Gemeinde folgt der Empfehlung des Landkreises und setzt 

eine maximal zulässige Gebäudehöhe und ein Bezugshöhenni-

veau aus einem aktuellen Höhenbezugssystem bzw. einer Hö-

henaufnahme fest (s. auch zu 7). 

Zu 9. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Festsetzung 1.2.2 wird aus den 

Unterlagen gestrichen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

2. Landkreis Rostock  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 10.  

Die örtliche Bauvorschrift 1.4.1 wird präzisiert. Der Wider-

spruch wird ausgeräumt. 

zu 11.  

Es wird mitgeteilt, dass die Pflicht zur Einbeziehung der Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfüllt wurde. 

zu 12.  

Die berührten Ämter des Landkreises Rostock wurden beteiligt  

Die Mitteilungen der Ämter sind in dieser Stellungnahme enthal-

ten. Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt unter der lfd. Nr. 

14-17. Die Inhalte der Fachstellungnahmen werden entsprechend 

berücksichtigt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklen-

burg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Aus Sicht des StALU MM gibt es zum o.g. Vorhaben grund-

sätzlich keine Bedenken. Um Beachtung der Hinweise wird ge-

beten.  

 

Zu Bereich Landwirtschaft 

Die Hinweise wurden in die Begründung unter Hinweise aufge-

nommen. 

 

Zum Punkt 1 

Die Planfläche ist im FNP der Gemeinde als Wohnbaufläche 

dargestellt.  

 

Zum Punkt 2 

Der Weg „Weg nach Wokrent“ bleibt öffentlich nutzbar 

 

Zum Punkt 3 

Betroffene Landwirtschaftsbetriebe wurden über die Öffentlich-

keitsbeteiligung informiert. 

 

 



Gemeinde Satow, B-Plan Nr. 40 „Wokrenter Weg“                          10.02.2022 15 / 42 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

3. StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklen-

burg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Bereich Wasser 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt 

Es wird mitgeteilt, dass das Plangebiet in der TWSZ III liegt. 

Der B-Plan wird ergänzt und auf die TWSZ – VO wird in II. Hin-

weise verwiesen. 

 

Bereich Immissionsschutz 

Eine Milchviehanlage ist in 1.000 m Entfernung vorhanden.  

Zu Schall- und Staubemissionen bzw. Geruchsimmissionen 

durch die Milchviehanlage liegen dem StALU MM keine genau-

eren Angaben vor. Eine Beurteilung der Immissionsauswirkun-

gen auf das Vorhabengrundstück ist daher nicht möglich. 

Die Gemeinde erachtet das Vorlegen eines entsprechenden Im-

missionsgutachtens als nicht notwendig, da Auswirkungen in 

der Entfernung beider Grundstücke zueinander nicht zu erwar-

ten sind.  

Der Satower Ortskern sowie östliche Wohnbereiche des Orts 

liegen wesentlich näher zum Milchviehbetrieb. 

Der Milchviehbetrieb wirtschaftet nicht mehr mit Kühen 

und/oder Rindern. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpom-

mern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird beachtet. 

Abteilung Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 

Es wird mitgeteilt, dass die Ausweisung des Plangebietes als 

allgemeines Wohngebiet abzulehnen ist. 

Zum Punkt 1 

Südlich des Plangebiets befindet sich das Vorranggebiet für 

Windenergieanlagen (WEA) Jürgenshagen.  

Ein nördlicher Zipfel des Vorranggebiets befindet sich innerhalb 

der Gemeindegrenze Satows und ist im FNP als Sondergebiet 

Windpark (SO Windpark) dargestellt. Das Plangebiet liegt in ca. 

920-950 m Entfernung zum Sondergebiet (Ermittlung des Ab-

stands auf Grundlage des FNP Satows). 

Zum Punkt 2 

Die Immissionsrichtwerte „nachts“ der TA Lärm werden an der 

vorhandenen Wohnbebauung in der Sonnenstraße 20 (derzeit 

maßgebl. Immissionsort) durch den Betrieb der bestehenden 

WEA bereits ausgeschöpft. 

Mit der Planung verschiebt sich die Wohnbaufläche (maßgebli-

cher Immissionsort), infolge der verbindlichen Bauleitplanung, 

um etwa 30 m an das Sondergebiet Windpark (gem. FNP) 

heran. 

Das LUNG liefert keinen Beweis (z.B. Immissionsgutachten), 

dass dem wirklich so ist. Die Hauptwindrichtung ist zu beach-

ten. 

Zum Punkt 3 

Das Baugrundstück im Plangebiet ist dichter am Windpark gele-

gen als die vorhandenen Wohngebäude in unmittelbarer Nähe. 

 



Gemeinde Satow, B-Plan Nr. 40 „Wokrenter Weg“                          10.02.2022 17 / 42 

 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

4. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpom-

mern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter zu 3. 

Das Energieministerium MV hat 2016 eine AbstandsRichtlinie 

erlassen, die für die Erarbeitung der RREP verbindlich ist. Darin 

werden 1.000 m Abstand zu besiedelten Innenbereichsflächen 

vorgesehen. Das Planungsgrundstück liegt somit geringfügig in-

nerhalb dieses Abstands zur nördlichsten Grenze des SO Wind-

park.  

Der Abstand zu den bestehenden Windkraftanlagen des Windei-

gnungsgebiets Jürgenshagen an der A 20 beträgt rund 1.500 

Meter; demnach ausserhalb der Abstandsregelung des RREP.  

Der tatsächliche Abstand kann erst bei ermittelt werden, wenn 

dort Windkraftanlagen errichtet worden sind.  

Die untere Immissionsschutzbehörde des Landkreises Rostock 

hat keine Bedenken zu dieser Planung geäußert (s. lfd. Nr.17). 

Punkt 4 

Die Gemeinde verfügt über einen rechtskräftigen Flächennut-

zungsplan. Darin ist das Plangebiet als Wohnbaufläche darge-

stellt. Die Gemeinde hat den FNP mit der Behörde abgestimmt 

und sich mit der Ausweisung der Sondergebietsfläche in Bezug 

auf die dichteste umliegende Wohnnutzung auseinandergesetzt 

und entsprechend rechtskonform im FNP dargestellt. 

Die Windparkplaner des SO Windpark haben sich bei der Konzi-

pierung der Windkraftanlagen an geltende Abstandsvorschriften 

zu halten und Immissionen auf Wohngebiete abzuklären. 

Die Windeignungsgebiete sind zurzeit in ihrer Ausdehnung voll 

ausgeschöpft. Augenscheinlich liegt die südlichste Windkraftan-

lage des WEG 33/54 dichter an Jürgenshagen als die nörd-

lichste Windkraftanlage zum Vorhabensgrundstück in Satow. 

Innerhalb des Sondergebiets befinden sich noch keine Wind-

kraftanlagen. Demnach handelt es hierbei um eine Vermutung 

was den Abstand zwischen geplanten Wohnhäusern und den 

einzelnen Windkraftanlagen und die Lärmimmissionen betrifft. 

Der Vorhabenträger hat die Möglichkeit die Ruheräume zur 

lärmabgewandten Seite des Wohnhauses im Grundriß anzuord-

nen. Dies wird im Bebauungsplan festgesetzt. 
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Quelle: www.umweltkarten.mv-regierung.de 

 

 

  

http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

7. Landesamt für innere Verwaltung 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Vorhaben wird zugestimmt.  

Es werden keine Einwände vorgebracht  

Der Landkreis Rostock als zuständige Vermessungs- und Katas-

terbehörde wurde beteiligt. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

9. Deutsche Telekom AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Vorhaben wird zugestimmt.  

Es werden keine Einwände und Hinweise vorgebracht  

Im Planungsbereich befinden sich noch keine Telekommunikati-

onslinien der Telekom. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

10. Zweckverband "Kühlung" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Erschließung mit Trink- 

und Schmutzwasser vorstellbar ist, diese aber mit einem größe-

ren finanziellen Aufwand verbunden sein können.  

Des Weiteren soll das anfallende Niederschlagswasser schadlos 

auf dem Grundstück versickern/ oder verrieseln. 

Unter Beachtung der Hinweise wird dem Entwurf des Bebau-

ungsplanes zugestimmt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Er-

schließungs- bzw. Genehmigungsplanung beachtet. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Stadtwerke Rostock AG 

HA Gas, Sitz HKW Marienehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Vorhaben wird zugestimmt.  

Es werden keine Einwände vorgebracht  

Es wird auf die Beachtung der Schutzstreifenbreiten für Erdgas-

leitungen hingewiesen. Der Hinweis wird in die Begründung auf-

genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Stadtwerke Rostock AG, HA Gas, Sitz HKW Marienehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Leitungsplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

11. Stadtwerke Rostock AG 

HA Gas, Sitz HKW Marienehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. Der Hinweis wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

12. Wasser- und Bodenverband "Warnow-Beke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände und Hinweise vorgebracht  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

14. Amt für Straßenbau und Verkehr, Außenstelle Bad Doberan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung des SB Verkehrsangelegenheiten wird gefolgt. 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen hinsichtlich der ver-

kehrlichen Anbindung des Vorhabengrundstücks, der Begeg-

nungssituation Pkw/Pkw für Fahrzeuge und kurzfristige Auf-

stellflächen für die öffentliche Müllentsorgung getroffen. 

 

  

 

 

 

 



Gemeinde Satow, B-Plan Nr. 40 „Wokrenter Weg“                          10.02.2022 27 / 42 

Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

15. Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis beachtet. 

Zu 1. Artenschutz 

Eine zusätzliche Relevanzprüfung wird aufgenommen. 

Zu 2. UVP 

Eine Überprüfung der UVP-Pflicht wurde vorgenommen und do-

kumentiert, es besteht weder eine Pflicht zur Vorprüfung, noch 

zur Vollprüfung nach UVPG.  

Zu 3. Bilanzierung  

Die Berechnung wurde aufgrund der Flächenänderung überar-

beitet, der Biotopwert wurde berichtigt. 

Zu 4. Ausgleichsmaßnahme M1 

Der BP wird als vereinfachtes Verfahren nach § 13b BauGB 

weitergeführt. Nach § 13a Abs. 2, 4. „gelten Eingriffe, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, 

als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig.“ Die Maßnahme wird grün-

planerische Festsetzung zur Einbindung in das Landschaftsbild 

festgesetzt, eine Angleichung an die Vorgaben der HzE ist 

nicht notwendig.  

Zu 5. Ausgleichsmaßnahme M2 

Die Versickerungsmöglichkeiten des Regenwassers haben eine 

wichtige Bedeutung für den Naturhaushalt, sie werden - HzE-

konform - nicht mehr als Festsetzung, sondern nur als Empfeh-

lung aufgenommen. 

Zu 6. Hinweise zur Begründung: Der Satz auf Seite 12, Punkt 

3.5 der Begründung wird vervollständigt. 

Zu 7. Pflanzliste: Die Festsetzung wurde angepasst 

Zu 8. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahme 

Siehe Abwägung zu Ziff. 4, die Zuordnung ist nicht notwendig. 

Die  Gehölzpflanzung bezieht sich alleine auf die landschaftsge-

rechte Einbindung der möglichen Baukörper. 

Zu 9. Erschließung nach Wokrent 

Der Geltungsbereich wurde erweitert, der Weg mit aufgenom-

men. Der Eingriff wurde entsprechend bilanziert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

16. Umweltamt, Untere Wasserbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass von Seiten der Unteren Wasserbehörde 

keine Bedenken bestehen. 

Die Hinweise wurden in die Begründung aufgenommen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

17. Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Es wird mitgeteilt, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 

keine Bedenken bestehen. 
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Gemeinde Satow  
 

Bebauungsplanes Nr. 40 „Wohnbebauung am Weg nach Wokrent“  
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit   §3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 15.02.2021 bis 16.03.2021   

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 B. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N1 Stadt Kröpelin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dem Vorhaben wird zugestimmt.  

Es werden keine Einwände und Hinweise vorgebracht  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N2. Gemeinde Retschow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Vorhaben wird zugestimmt.  

Es bestehen keine Bedenken, Anregungen und Hinweise.  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N5. Gemeinde Stäbelow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N6. Gemeinde Ziesendorf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N9. Gemeinde Jürgenshagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N10. Gemeinde Passee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

N10. Gemeinde Passee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden keine Einwände vorgebracht. 
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Gemeinde Satow  
 

Bebauungsplanes Nr. 40 „Wohnbebauung am Weg nach Wokrent“  
 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit   §3 Abs. 2 

und Abstimmung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Beteiligung vom 15.02.2021 bis 16.03.2021   

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 C. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

Ö1 Öffentlichkeit, Stefan Dähn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Zu 2.1 Planungserfordernis, Ziele und Zweck des Bebauungs-

planes 

Es wird die Grundflächenzahl gem. BauNVO nicht überschrit-

ten. 

 

Zu 4. Vorhabenbeschreibung 

Der Bebauungsplan Nr. 40 wird angepasst und orientiert sich 

weitestgehend mit seinen baurechtlichen und baugestalteri-

schen Festsetzungen am benachbarten B-Plan Nr. 12 „Sonnen-

blick“.  

Die GRZ wird auf 0,3 herabgesetzt und ermöglicht weiterhin 

die Errichtung zweier Einfamilienhäuser.  

Die zulässige Gebäudehöhe wird mit 8,00 m über der durch ei-

nen Vermesser erfassten Geländehöhen festgesetzt. Eine mög-

liche Verschattung des Wohnhauses der Familie Dähn verrin-

gert sich dadurch. 

Das Gelände auf dem Grundstück 134/12 ist abschüssig. Da-

mit wird die Wirkung der Gebäudeoberkante verändert gegen-

über den Gebäuden im B-Plan Nr. 12.  

Durch einen Vermesser wird ein Höhenplan erstellt, welcher 

Bestandteil des B-Planes Nr. 40 wird. Aus dem Höhenplan wer-

den die bestehenden Geländehöhen in den Bebauungsplan 

übernommen. Die zulässige Gebäudehöhe von max. 8,00 m 

wird über der Geländehöhe festgesetzt.  

 

Zu 6.2. Medien, Regenwasserentsorgung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Grundstücksei-

gentümer ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

Ö1 Stefan Dähn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde 

hat sich damit auseinandergesetzt und hat diese Nutzung nicht 

ausgeschlossen. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

Ö2 Fam. Kerstin und Lutz Rugenstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verfasser legen Widerspruch ein. 

Zu 1.6 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Der B-Plan Nr. 40 entspricht mit einer GRZ von 0,4 und zwei 

zulässigen Geschossen für Hauptgebäude nicht den Festset-

zungen des angrenzenden B-Planes Nr. 12. 

Der B-Plan Nr. 40 wird geändert und entspricht nun weitestge-

hend in diesen Festsetzungen dem B-Plan Nr. 12. Er ermöglicht 

weiterhin die Errichtung zweier Einfamilienhäuser bei Einhal-

tung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen. 

Zu 2.1 Planungserfordernis, Ziele und Zweck des Bebauungs-

planes 

Gegen die Errichtung eines optional 2. Einfamilienhauses wird 

Widerspruch eingelegt. 

Die Anzahl der Häuser ist nicht festgesetzt. Es sind die Ab-

standsflächen gemäß LBO M-V einzuhalten. 

Die Gemeinde hat in ihrem FNP die Darstellung Wohnbaufläche 

aufgenommen und präzisiert die Bauleitplanung durch einen Be-

bauungsplan. 

Das Gelände auf dem Flurstück 134/12 ist abschüssig. Die 

max. Gebäudehöhe von Neubauten orientiert sich an der Gelän-

dehöhe. Sichtachsen sind bereits durch eine üppige Vegetation 

an Ost- und Südseite des Verfassergrundstücks kaum möglich. 

Die Sonne steht im Süden am höchsten (12-14 Uhr). Ein mögli-

cher Schattenwurf wäre zu dieser Zeit am geringsten.  

Zu 6. Erschließung und Medien 

Der Wokrenter Weg ist bereits heute Erschließungsweg für 

Wohngrundstücke. Der Wokrenter Weg wird als Verkehrsfläche 

dargestellt. Aussagen über die mediale Erschließung werden in 

der Begründung präzisiert. 
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Lfd. Nr. Stellungnahmen der Nachbargemeinden Abwägungsvorschlag 

Ö2 Fam. Kerstin und Lutz Rugenstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.2 Medien 

Der Zweckverband wurde beteiligt und hat keine Bedenken ge-

gen das Vorhaben. 

 

Zu 7.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Möglichkeit der Nutzung von Ferienwohnungen wurde 

durch die Gemeinde befürwortet und nicht ausgeschlossen. 

 

Teil II Umweltbericht  

Zu 4.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens mit Beginn der Vor-

habensumsetzung vorzunehmen. 

 

Zu 1: Die Festsetzung der Geschossigkeit wird gestrichen und 

durch die Festsetzung der max. Gebäudehöhe von 8,00 m über 

dem Gelände ersetzt. Das Baufeld wird verkleinert. 

Der Bebauungsplan wird gem. den Anregungen aus der Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange und der öffentlichen Aus-

legung/Veröffentlichung im Internet verändert. 
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